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Bestätigung anbietende Institution  

Akkreditierung IAZH 

 

Die anbietende Institution bestätigt:  

1. Die anbietende Institution reicht ein Gesuch zur Akkreditierung eines 
Angebotes für die Umsetzung der IAZH ab 1. Oktober 2024 ein 
(Akkreditierungsgesuch).  

2. Das Akkreditierungsgesuch ist vollständig und umfasst insbesondere sämtliche 
erforderlichen Angaben und notwendigen Unterlagen.  

3. Alle im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsgesuch gemachten Angaben 
sind richtig.  

4. Die «Wegleitung Akkreditierung IAZH» wurde gelesen.  

5. Die «Kantonalen Vorgaben Akkreditierung» wurden gelesen. 

6. Die anbietende Institution verpflichtet sich, die Allgemeinen Pflichten  
(Ziff. 2 Kantonale Vorgaben Akkreditierung) einzuhalten.  

7. Die anbietende Institution verpflichtet sich, die förderbereichsspezifischen 
Mindeststandards (Ziff. 3 Kantonale Vorgaben Akkreditierung) zu erfüllen.  

8. Die anbietende Institution verpflichtet sich, die förderbereichsspezifischen 
Pflichten (Ziff. 4 Kantonale Vorgaben Akkreditierung) einzuhalten.  

 

Bestätigung: 

Anbietende Institution: 

 

Name gesuchstellende Person: 

 

Ort und Datum,  

Unterschrift 

 

 

 

 

Bitte dieses Formular ausdrucken, vollständig ausfüllen, unterschreiben und 
zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der Gesucheinreichung 
verschicken.  

 

 

 


